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Sachverhalt 
Die Gemeindevertretung hatte mit Beschluss vom 20.04.2021 die öffentliche 
Auslegung des Entwurfes des Bebauungsplanes Nr. 2 „Südlich Rotdornstraße“ 
gem. § 3 Abs.2 BauGB sowie die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gem. 
§ 4 Abs. 2 BauGB beschlossen. Das Beteiligungsverfahren nach den §§ 3 und4 
BauGB dient der möglichst vollständigen Ermittlung und Bewertung der 
öffentlichen Belange. 
 
Die öffentliche Auslegung fand in der Zeit vom 14.06. – 13.07.2021 statt. In 
diesem Rahmen wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 
Die Beteiligung der Täger öffentlicher Belange fand annähernd zeitgleich statt. 
Bezüglich der eingegangenen Stellungnahmen wurde der beigefügte 
Abwägungsvorschlag erarbeitet. 
 
Hier wird insbesondere auf die Stellungnahme des Landkreises Mecklenburgische 
Seenplatte verwiesen (S.4-9 der Abwägung). Die Gemeinde hat zu entscheiden, 
wie das Verfahren in Bezug auf die Erforderlichkeit eines Flächennutzungsplanes 
für das gesamte Gemeindegebiet weitergeführt werden soll. 
Dazu folgende zusätzliche Anmerkung: 
§ 8 BauGB sieht vor, dass grundsätzlich jeder Bebauungsplan aus einem 
Flächennutzungsplan entwickelt sein muss. 
Ausnahmen: 
- Selbständiger Bebauungsplan gem. §8 Abs. 2 S. 2 BauGB - ein 

Flächennutzungsplan (FNP) ist nicht erforderlich, wenn der Bebauungsplan 
ausreicht, um die städtebauliche Entwicklung zu ordnen. 

- Vorzeitiger Bebauungsplan – FNP ist erforderlich, aber dringende 
städtebauliche Gründe erfordern es, bereits vor Vorliegen eines FNP einen 
Bebauungsplan aufzustellen. 



Durch die Verwaltung wird – anders als beim Landkreis - das Vorliegen der 
Voraussetzungen für einen selbständigen Bebauungsplan gesehen (siehe 
Ausführungen auf S. 5 und 6 der Abwägung).  
Der Landkreis hat hingegen auf die Möglichkeit eines vorzeitigen 
Bebauungsplanes hingewiesen. Dazu fehlen nach Auffassung der Verwaltung 
jedoch die dringenden Gründe (z.B. dringender Wohnraumbedarf). Bejaht werden 
kann die Dringlichkeit, wenn das Abwarten auf das Inkrafttreten des 
Flächennutzungsplanes größere Nachteile zur Folge hat als die Aufstellung eines 
Bebauungsplanes vor diesem Zeitpunkt. Dies trifft für Medrow nicht zu. In 
Medrow existiert eine Klarstellungssatzung, die den derzeitigen Innenbereich in 
einer Tiefe von ca. 40m abgrenzt und eine Bebauung nach Maßgabe des § 34 
BauGB ermöglicht. Wohnhäuser sind realisiert. Auch die Errichtung von 
Nebengebäuden wäre möglich und ist größtenteils bereits realisiert. Hier besteht 
nur der Wunsch einiger Anwohner, das Grundstück über die 40m hinaus baulich 
zu nutzen. Eine Dringlichkeit kann hier nicht festgestellt werden. 
Die Gemeinde könnte finanzielle Gründe anführen, die derzeit die Aufstellung 
eines FNP verhindern (grob geschätzte Kosten FNP: 130.000 €). Dies allein 
rechtfertigt jedoch noch nicht die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplanes. 
Es wird vorgeschlagen, das Verfahren als selbständigen Bebauungsplan 
weiterzuführen. 
Sollte der Landkreis die erforderliche Genehmigung des Bebauungsplanes 
versagen, könnte die Gemeinde rechtliche Schritte gegen die Versagung 
(Widerspruch, Klage) erwägen oder erneut beraten und möglicherweise Gründe 
finden, die die Aufstellung eines vorzeitigen Bebauungsplanes rechtfertigen 
könnten. Anderenfalls könnte der Bebauungsplan erst zu Ende geführt werden, 
wenn ein Flächennutzungsplan für das gesamte Gemeindegebiet erstellt wurde. 
 
In Sachen Brandschutz wurde darauf hingewiesen, dass ein Löschteich nicht in 
ausreichender Entfernung vorhanden ist. Hier sollte im Rahmen des 
Brandschutzbedarfsplanes, der derzeit überarbeitet wird, darauf hingewirkt 
werden, dass die Platzierung weiterer Löschwasserentnahmestellen mit 
Aufstellfläche vorzusehen ist, um einen ausreichenden Brandschutz unter 
Einhaltung des 300m-Radius sicherstellen zu können. Die Vorgaben des 
Brandschutzbedarfsplanes zu den Löschwasserentnahmestellen sind dann auch 
umzusetzen. 
 
Auf die erneute Übersendung der Anlage 1 (FFH-Vorprüfung) zur Begründung 
wird verzichtet. Diese wurde bereits mit Vorlage VO/GV 06/21/039 zur Sitzung 
20.04.2021 versandt. 
 
Beschlussvorschlag 

1. Die im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
eingegangenen Anregungen, Hinweise und Bedenken aus den 
eingegangenen Stellungnahmen zum Bebauungsplan Nr. 2 „Südlich 
Rotdornstraße“ werden entsprechend des beigefügten 
Abwägungsvorschlages vom 27.01.2023 abgewogen. Das Ergebnis ist 
mitzuteilen.  

2. Die Gemeindevertretung beschließt die Satzung über den Bebauungsplan 
Nr. 2 „Südlich Rotdornstraße“ (Stand: Januar 2023) gem. §10 Abs. 1 
BauGB. Die Begründung wird gebilligt. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, die Satzung über den Bebauungsplan dem 
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte zur Genehmigung nach § 10 Abs. 2 
BauGB vorzulegen. Die Erteilung der Genehmigung ist sodann ortsüblich 
bekanntzumachen. 

 
Finanzielle Auswirkungen 



Die Planungskosten werden von der Gemeinde Nossendorf getragen. Bislang sind 
7.659,67 € angefallen. Gesamtkosten voraussichtlich ca. 8.250 € (abhängig vom 
weiteren Verfahren). Unter 51100.52900000 sind für den HH-Plan 2023/2024 zur 
Deckung der noch anfallenden Kosten 1.500 € für 2023 einzustellen. 
 
Anlage/n 

1 Abwägung  ( öffentlich ) 
 

2 Satzung  ( öffentlich ) 
 

3 Begründung (ohne Anlage 1)  ( öffentlich ) 
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GEMEINDE Nossendorf 
Bebauungsplan Nr. 2 „Südlich Rotdornstraße“ 

 
 

STELLUNGNAHMEN DER VON DER PLANUNG BERÜHRTEN BEHÖRDEN,  
DER SONSTIGEN TRÄGER ÖFFENTLICHER BELANGE 

nach § 4 Abs. 2 BauGB  
 

ABSTIMMUNG MIT DEN NACHBARGEMEINDEN 
nach § 2 Abs. 2 BauGB 

 
STELLUNGNAHMEN DER ÖFFENTLICHKEIT 

nach § 3 Abs. 2 BauGB 
 

 
BESCHLUSSVORSCHLAG ÜBER DIE ABWÄGUNG 

nach § 1 Abs. 7 BauGB 
 

 
Beratungsstand: 

Gemeindevertretung vom ……………… 
 

Aufgestellt: 
Demmin / Neubrandenburg, den 27.01.2023 
 

Amt Demmin-Land     

Bau- und Ordnungs-
amt 

Goethestraße 43 17109 Demmin Tel.: 03998-2806-106 Fax: 03998-2806-111 planung@amt-dem-
min-land.de 

In Zusammenarbeit 
mit 

     

Planungsbüro Traut-
mann 

Walwanusstraße 26 17033 Neubranden-
burg 

Tel.: 0395-5824051 Fax.: 0395-36945948 info@planungsbuero-
trautmann.de 
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Folgende von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange waren nach § 4 Abs. 2 BauGB zur Abgabe einer 
Stellungnahme aufgefordert: 
 

 
I. 

 
Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange 

 
Schreiben vom 

Eine Stellungnahme 
liegt nach Ablauf der 
gesetzlichen Frist nicht 
vor 

1. Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 16.09.2021 Fristverlängerung bis 
16.08.2021 

2. Staatliches Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische Seenplatte 07.07.2021  

3. Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie M-V 16.06.2021 keine Stellungnahme 

4. Landesamt für Kultur und Denkmalpflege  x 

5. Landesforst M-V 07.06.2021  

6. Landesamt für innere Verwaltung M-V 01.06.2021  

7. Straßenbauamt Neustrelitz 10.06.2021  

8. Wasser- und Bodenverband „Trebel“ 21.06.2021  

9. e.dis E.DIS Netz GmbH  x 

10. GDMcom mbH 31.05.2021  

11. Deutsche Telekom Technik GmbH 09.06.2021  

12. Wasser- und Abwasserzweckverband Demmin/Altentreptow 15.07.2021  

13. Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr 05.06.2021  

14. GASCADE Gastransport GmbH  x 

15. 50Hertz Transmission GmbH 31.05.2021  

 PRIMAGAS Energie GmbH & Co. KG 31.05.2021  

 saferay operations GmbH 31.05.2021  

 Amt für Raumordnung und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte 28.06.2021  

 

Umlandgemeinden: 

1. Hansestadt Demmin   

2. Stadt Dargun   

3. Stadt Loitz 23.07.2021 keine Bedenken 

4. Gemeinde Warrenzin 02.06.2021 keine Bedenken 

5. Gemeinde Glewitz   

6. Gemeinde Grammendorf 03.06.2021 nicht berührt 

 

Während der öffentlichen Auslegung vom 14.06.2021 bis zum 13.07.2021 sind keine Stellungnahmen eingegangen. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Landkreises Mecklenburgische 
Seenplatte werden im Rahmen der Planung des Bebauungsplan 
Nr. 2 „Südliche Rotdornstraße“ zur Kenntnis genommen und in die 
Begründung eingestellt. 
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Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Zusätzlich wird die Straßenbegrenzungslinie entlang der Geltungs-
bereichsgrenze gekennzeichnet. 
 
 
Die Gemeinde Nossendorf nimmt die Feststellung des Landkreises 
Mecklenburgische Seenplatte zur Kenntnis, dass den Zielen und 
Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung gefolgt wird. 
 
 
Dem Hinweis zum Entwicklungsgebot wird nicht gefolgt. Der Be-
bauungsplan wird als selbständiger Bebauungsplan gem. § 8 Abs. 
2 Satz 2 BauGB aufgestellt. 
Sowohl das konkrete Plangebiet als auch der Bestand der bebau-
ten Strukturen der Gemeinde lassen kein dringendes Erfordernis 
eines Flächennutzungsplans erkennen. Der Bebauungsplan reicht 
aus, um die städtebauliche Entwicklung zu ordnen. Der Plan soll 
daher als selbstständiger Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 2 Satz 
2 BauGB aufgestellt werden. Dafür ist nicht erforderlich, dass der 
B-Plan das gesamte Gemeindegebiet oder zumindest die nach 
den Absichten der Gemeinde zur Bebauung vorgesehenen Flä-
chen umfasst.  
Nossendorf stellt eine kleine dörfliche Gemeinde mit unbedeuten-
der Bau- und Siedlungstätigkeit dar. Zwar verfügt die Gemeinde 
augenscheinlich über einige Baulücken, dennoch ist die gemeind-
liche Fortentwicklung im Wesentlichen als abgeschlossen zu be-
trachten. Die Größe des Plangebietes (ca. 1,7ha) umfasst nur ei-
nen sehr kleinen Teil des Gemeindegebietes (> 3.500ha) und ist 
überwiegend bereits bebaut. Die festgesetzte Art und das Maß 
der baulichen Nutzung lässt nur geringfügige Nebenanlagen zu 
und legalisiert bereits vorhandene Nebengebäude. Die Hauptge-
bäude (Wohnen) sind bereits vorhanden.  
Gründe, dass die Planung mit der beabsichtigten städtebaulichen 
Entwicklung für das gesamte Gemeindegebiet nicht vereinbar sind 
oder diese deutlich erschweren würde, sind nicht ersichtlich – die 
geordnete städtebauliche Entwicklung ist nicht also gefährdet. 
Zurzeit wird durch die Gemeinde kein anderweitiges Planungser-
fordernis gesehen. Entwicklungsmöglichkeiten sind im Gemeinde-
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gebiet zwar grundsätzlich vorhanden; eine Umsetzung ist aber 
derzeit mangels Bedarfs nicht beabsichtigt. Die Grundzüge der 
Bodenordnung werden nicht berührt, sodass es zu keinem Miss-
verhältnis zwischen bebauter und unbebauter Fläche kommt.  Ne-
gative Auswirkungen auf Landschaft, Erholung und Infrastruktur 
hat die Planung nicht. Planerische Konzepte gibt es mit Aus-
nahme dieses B-Planes nicht. Die Gemeinde befasst sich auch 
nicht mit weiteren B-Plänen, was gegebenenfalls gegen eine Ent-
behrlichkeit eines Flächennutzungsplanes sprechen könnte. We-
der die Abstimmung mit den Nachbargemeinden noch die Ziele 
der Raumordnung erfordern einen Flächennutzungsplan. Städte-
bauliche Neuentwicklungen in einem Umfang, der eine weitere 
Bauleitplanung erforderlich werden lässt, sind innerhalb der Ge-
meinde Nossendorf nicht zu erwarten. Darüber hinaus entspricht 
dies auch nicht den Zielen der Raumordnung, die der Gemeinde 
keine Entwicklung über den Eigenbedarf hinaus zugestehen lässt. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes reicht somit aus, um die 
städtebauliche Entwicklung der Gemeinde Nossendorf zu ordnen. 
Die Aufstellung eines Flächennutzungsplanes ist nicht erforderlich; 
§ 8 Abs 2 Satz 2 BauGB findet seine Anwendung (selbständiger 
Bebauungsplan). 
 
Sofern die Gemeinde weitere Planungen beabsichtigt, wird erneut 
die Erforderlichkeit eines Flächennutzungsplanes geprüft werden. 
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Zu 1.) Die Gemeinde Nossendorf nimmt zur Kenntnis, dass das 
Vorhaben nach § 34 BNatSchG zulässig ist und keine erhebliche 
oder nachhaltige Beeinträchtigung des Schutzzweckes und der er-
haltungsziele des SPA-Gebietes durch den B-Plan zu erwarten 
sind. 
 
 
 
Der Hinweis bezüglich des Regenwassers wird zur Kenntnis ge-
nommen und in die Begründung eingearbeitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Korrektur wird gefolgt. Der Wasser- und Bodenverband „Tre-
bel“ wurde beteiligt. Die Stellungnahme vom 21.06.2021 liegt vor. 
 
 
Zu 3.) Der Korrektur bezüglich der Abfallentsorgung wird gefolgt. 
Die fachtechnischen Hinweise aus bodenschutzrechtlicher Sicht 
werden in die Begründung aufgenommen. 
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Der Feuerwehrbedarfsplan des Amtes Demmin-Land vom 
21.09.2015 befindet sich derzeit in der Überarbeitung. Das Erfor-
dernis, dass ausreichend Schlauchmaterial zur Verfügung stehen 
muss und eine befestigte Zufahrt mit Saugstelle zu schaffen ist, 
wird entsprechend bewertet werden. 
Bereits jetzt verfügt die Feuerwehr über ausreichend Schlauch-
länge (ca. 900m), um die Entfernung zwischen Löschteich und 
möglichem Brandort im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ab-
zusichern. 
 
Die Gemeinde Nossendorf nimmt die Hinweise der unteren Ver-
kehrsbehörde zur Kenntnis und stellt diese in die Begründung ein.  
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Die Gemeinde Nossendorf nimmt zur Kenntnis, dass aus immissi-
onsschutz- und denkmalrechtlicher Sicht sowie aus Sicht des Ge-
sundheitsamtes und des Kataster- und Vermessungsamtes es 
keine weiteren Anregungen oder Hinweise gibt.  
 
 
 
Den sonstigen Hinweisen wird gefolgt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffenen Feststellungen, 
Ausführungen und Hinweise des Staatlichen Amtes für Landwirt-
schaft und Umwelt Mecklenburgische Seenpatte werden im 
Rahmen der Planung der Bebauungsplanung zur Kenntnis genom-
men. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Zu 1 und 2. Die Gemeinde Nossendorf nimmt die Feststellungen 
des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenbur-
gische Seenpatte, dass aus Sicht der Abteilungen Landwirtschaft 
und EU-Förderangelegenheiten sowie Integrierte ländliche Ent-
wicklung keine Bedenken gegen die gemeindliche Planung beste-
hen, zur Kenntnis. 
 
Zu 3. Die Gemeinde Nossendorf nimmt zur Kenntnis, dass die Be-
lange der Abteilung Naturschutz, Wasser und Boden des StALU 
MS von der gemeindlichen Planung nicht betroffen sind. 



 

27.01.2023    11 

 

 
 
 
 
 
 
Zu 4. Die Gemeinde Nossendorf nimmt zur Kenntnis, dass seitens 
der Abteilung Immissions- und Klimaschutz, Abfall- und Kreislauf-
wirtschaft keine Einwände gegen die gemeindliche Planung beste-
hen. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung und 
Ausführungen der Landesforst Mecklenburg-Vorpommern wer-
den im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Nossendorf nimmt die Feststellung der Landesforst 
Mecklenburg-Vorpommern, dass die gemeindliche Planung forst-
rechtliche Belange nicht berührt, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung und 
die Ausführungen des Landeamtes für innere Verwaltung Meck-
lenburg-Vorpommern werden im Rahmen der Bebauungspla-
nung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Nossendorf nimmt die Feststellung des Landeamtes 
für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern, dass die ge-
meindliche Planung keine Festpunkte der amtlichen geodätischen 
Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern berührt, 
zur Kenntnis. 
Der Landkreis war am Verfahren beteiligt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Straßenbauamtes Neustrelitz wer-
den im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Im 20m-Bereich sind im Bebauungsplan Grünflächen und Flächen 
für die Landwirtschaft festgesetzt. 
 
 
 
 
Die Baugrenze entspricht dem Bestand an Wohngebäuden. 
 
 
Die Gemeinde Nossendorf nimmt zur Kenntnis, dass das Straßen-
bauamt der gemeindlichen Planung unter Hinweisen zustimmt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung und 
Ausführung des Wasser- und Bodenverbandes „Trebel“ werden 
im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Nossendorf nimmt zur Kenntnis, dass die gemeind-
liche Planung keine Belange des Wasser- und Bodenverbandes 
„Trebel“ berührt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellungen und 
Ausführungen der GDMcom mbH werden im Rahmen der Bebau-
ungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Nossendorf nimmt zur Kenntnis, dass die Erdgas-
speicher Peissen GmbH, Ferngas Netzgesellschaft mbH, ON-
TRANS Gastransport GmbH und VNG Gasspeicher GmbH durch 
die gemeindliche Planung nicht betroffen sind. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise der Telekom Deutschland GmbH wer-
den im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen 
und als Hinweis in die Planung eingestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Nossendorf nimmt zur Kenntnis, dass sich im Plan-
bereich Telekommunikationslinien der Telekom befinden. Entspre-
chend dem anliegenden Lageplan befinden sich die TK-Linien am 
Planbereich im Wesentlichen innerhalb der öffentlichen Straße. 
Nur an der Nordwestecke streift eine TK-Linie Plangeltungsbe-
reich. Sie wird als Hinweis in die Planung eingestellt. 
Durch die Lage in der Grünfläche berührt die TK-Linie die Bau-
maßnahmen nicht. 
Die fachtechnischen Hinweise werden bei der Realisierung von 
Maßnahme durch den Vorhabenträger oder seine Beauftragten zu 
beachten sein und als Hinweis in die Begründung eingestellt. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung, Aus-
führungen und Hinweise des Wasser- und Abwasserzweckver-
bandes Demmin/Altentreptow werden im Rahmen der Bebau-
ungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Nossendorf nimmt die Feststellung des Wasser- 
und Abwasserzweckverbandes Demmin/Altentreptow, die Grund-
stücke des Plangeltungsbereichs an die Wasserversorgungslei-
tung in der Rotdornstraße angeschlossen sind, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung und 
Ausführungen des Bundesamtes für Infrastruktur, Umwelt-
schutz und Dienstleistungen der Bundeswehr werden im Rah-
men der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Nossendorf nimmt die Feststellung des Bundesam-
tes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bun-
deswehr, dass die Belange der Bundeswehr von der gemeindli-
chen Planung nicht berührt, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung und 
Ausführungen der 50Hertz Transmission GmbH werden im Rah-
men der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Nossendorf nimmt die Feststellung der 50Hertz 
Transmission GmbH, dass sich im Bereich der gemeindlichen Pla-
nung keine Anlagen des Unternehmens befinden, zur Kenntnis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung und 
Ausführungen der PRIMAGAS Energie GmbH & Co. KG werden 
im Rahmen der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Nossendorf nimmt die Feststellung der PRIMAGAS 
Energie GmbH & Co. KG, dass sich im Bereich der gemeindlichen 
Planung keine Anlagen des Unternehmens befinden, zur Kennt-
nis. 
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Beschlussvorschlag: 
Die im Rahmen der TöB-Beteiligung getroffene Feststellung und 
Ausführungen der saferay operations GmbH werden im Rahmen 
der Bebauungsplanung zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung zum Beschlussvorschlag: 
Die Gemeinde Nossendorf nimmt die Feststellung der saferay 
operations GmbH, dass sich im Bereich der gemeindlichen Pla-
nung keine Anlagen des Unternehmens befinden, zur Kenntnis. 
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I. BEGRÜNDUNG 
1. Rechtsgrundlage 
 
Der Bebauungsplan basiert u. a. auf nachfolgenden Rechtsgrundlagen: 
 

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. I 
Nr. 6) geändert worden ist, 
 

• Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – 
BauNVO) in Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), 
die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. I Nr. 6) geändert 
worden ist, 
 

• Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts 
(Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 
58), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) geän-
dert worden ist. 

 
 
 
 

2. Einführung 
2.1 Lage und Umfang des Plangebietes  
 
Das 1,7 ha große Gebiet umfasst die Flurstücke 114, 115, 116, 117, 120, 121/1, 122, 123, 
125, 126, 127, 129, 131, 132 und 133 (alle teilweise) der Flur 7 Gemarkung Medrow. Die 
westliche Grenze des Geltungsbereiches bildet die Straße An der Chaussee, die Landes-
straße L27, die nördliche die Rotdornstraße und die östliche der Schulweg, zwei örtliche 
Straßen. Im Süden grenzen landwirtschaftliche Flächen an. 
 
Der Geltungsbereich wird wie folgt umgrenzt: 
 
Im Norden: durch die Rotdornstraße (Flurstück 15 Flur 7), 
im Osten: durch den Schulweg (Flurstück 96 Flur 7), 
im Süden: durch Wiesen, Ackerfläche und Gärten (Flurstücke 114, 115, 116, 117, 

120, 121/1, 122, 123, 125, 126, 127, 129, 131, 132 und 133 Flur 7) und 
im Westen: durch die Straße An der Chaussee (Flurstücke 134 Flur 7 und 42 Flur 

10). 
 
 
 

2.2 Anlass und Erforderlichkeit der Planaufstel lung 
 
Die Gemeinde Nossendorf beabsichtigt, durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes im 
Ortsteil Medrow die bauliche Nutzbarkeit (ausschließlich für Nebengebäude) der südlich an 
die Rotdornstraße angrenzenden Grundstücke zu erweitern. 
Für diesen Bereich gibt es eine Klarstellungssatzung. 
Einige Grundstückseigentümer möchten die Grundstücke in einer größeren Tiefe baulich nut-
zen als bisher zulässig. 
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2.3 Planverfahren 
 
Der Bebauungsplan kann nach § 13a BauGB im vereinfachten Verfahren aufgestellt werden.  
Der Geltungsbereich liegt im Innenbereich nach § 34 BauGB. Der Planbereich ist durch die 
Straßen An der Chaussee, Rotdornstraße und den Schulweg erschlossen.  
Das Plangebiet hat eine Größe von 1,7 ha. Im Bebauungsplangebiet kann eine Grundfläche 
von 13.646 m² × 0,3 = 4.094 m² überbaut werden. Es gibt keine Bebauungspläne, die in ei-
nem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, so 
dass § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB angewendet wird. 
 
Im allgemeinen Wohngebiet sind keine Vorhaben zulässig, die einer Pflicht zur Durchführung 
einer Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. 
 
Das nächstgelegene FFH-Gebiet (DE 2044-302 „Drosedower Wald und Woldeforst“, Arten: 
Mopsfledermaus, Fischotter und Kammmolch) ist vom Standort mehr als 2.200 m entfernt. 
Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung bestehen aufgrund der Entfernung nicht.  
Das nächstgelegenen Special protection area (SPA), speziell nach Vogelschutzrichtlinie (DE 
1941-401 „Recknitz- und Trebetal mit Seitentälern und Feldmark“ tangiert den Plangeltungs-
bereich im Südwesten. Hierfür wurde von Kunhart-Freiraumplanung eine FFH-Vorprüfung 
erstellt. 
„Die Wirkungen des Bebauungsplans Nr. 2 „Südlich Rotdornstraße“ in Medrow in Form von 
Nebenanlagen auf vorbelasteten Flächen verursachen keine erheblichen Beeinträchtigungen 
des SPA-Gebiet DE 1941-401 „Recknitz- und Trebetal mit Seitentälern und Feldmark“. Das 
Plangebiet befindet sich außerhalb des SPA und tangiert es im südwestlichen Bereich. Di-
rekte Wirkungen auf das SPA durch Flächenverlust oder Immissionen erfolgen nicht die Er-
haltungsziele des Natura-Gebietes werden durch das Vorhaben nicht berührt. Die Erhaltung 
eines kohärenten Netzes besonderer Schutzgebiete ist nicht gefährdet.“ 
 
Der Gemeinde sind keine Anhaltspunkte bekannt, dass bei der Planung Pflichten zur Ver-
meidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Störfallbetriebe) zu beachten sind. 
 
Von der frühzeitigen Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Abs. 1 BauGB und Beteiligung 
der Behörden nach § 4 Abs. 1 BauGB wird nach § 13 Abs. 2 Nr. 1 BauGB abgesehen. 
 
Nach § 13 a Abs. 2 Nr. 4 BauGB gelten Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebau-
ungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planeri-
schen Entscheidung erfolgt und zulässig. Ein Ausgleich im Sinne der Eingriffsregelung ist so-
mit nicht erforderlich.  
 
Aufstellungsbeschluss 
Die Gemeindevertretung hat in ihrer Sitzung am 09.06.2020 den Beschluss zur Aufstellung 
des Bebauungsplanes Nr. 2 „Südlich Rotdornstraße“ im beschleunigten Verfahren nach § 
13a BauGB gefasst. Die ortsübliche Bekanntmachung des Beschlusses ist durch Aushang 
an der Bekanntmachungstafel vom 22.01.2021 bis 04.03.2021 erfolgt. Eine zusätzliche Be-
kanntmachung erfolgte über die Amtshomepage www.amt-demmin-land.de/bekanntmachun-
gen am 22.01.2021. 
 
Landesplanerische Stellungnahme 
Der Aufstellungsbeschluss wurde mit Schreiben vom 25.01.2021 beim Amt für Raumordnung 
und Landesplanung Mecklenburgische Seenplatte zur Anzeige gebracht. Die Ziele und 
Grundsätze der Raumordnung und Landesplanung wurden der Gemeinde mit Schreiben 
vom 23.03.2021 und 28.06.2021 mitgeteilt. 
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Frühzeitige Information der Öffentlichkeit 
Die Bürger konnten sich vom 25.01.2021 bis zum 26.02.2021 über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung informieren. 
 
Entwurfs- und Auslegungsbeschuss 
Der Bebauungsplan wurde am 20.04.2021 von der Gemeindevertretung als Grundlage für 
die öffentliche Auslegung und die Behördenbeteiligung gebilligt. 
 
Öffentliche Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
Der Entwurf des Bebauungsplans wurde vom 14.06.2021 bis einschließlich 13.07.2021 öf-
fentlich ausgelegt. Ort und Dauer der Auslegung wurden durch Aushang an der Bekanntma-
chungstafel vom 28.05.2021 bis 27.08.2021 bekannt gemacht. Die Bekanntmachung und die 
auszulegenden Unterlagen wurden zusätzlich ins Internet eingestellt. Es gingen keine Anre-
gungen von Bürgern ein. 
 
Beteiligung der Behörden gemäß § 4 Abs. 2 BauGB, Abstimmung mit den Nachbarge-
meinden 
Die Beteiligung der Behörden erfolgte zeitgleich mit der öffentlichen Auslegung. Die Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung 
berührt werden kann, wurden mit Schreiben vom 31.05.2021 von der Planung unterrichtet 
und zur Stellungnahme zum Entwurf aufgefordert. Die betroffenen Nachbargemeinden wur-
den von der Planung unterrichtet. Bis zum 30.09.2021 gingen 13 Stellungnahmen von Trä-
gern ein; von den Nachbargemeinden kamen keine Bedenken oder Hinweise. Die Stellung-
nahmen wurden in die weitere Abwägung einbezogen. Die Geltungsbereichsgrenze im Wes-
ten, Norden und Osten wurde als Straßenbegrenzungslinie gekennzeichnet. 
 
Abwägungs- und Satzungsbeschluss 
Die Stellungnahmen der beteiligten Behörden und Träger öffentlicher Belange wurden von 
der Gemeindevertretung in öffentlicher Sitzung am ………………. behandelt. In der gleichen 
Sitzung wurde der Bebauungsplan als Satzung beschossen. Die Begründung wurde gebilligt. 
 
 
 
  

3. Ausgangssituation 
3.1 Stadträumliche Einbindung 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 2 „Südlich Rotdornstraße“ befindet sich im 
Ortsteil Medrow zwischen An der Chaussee (Landesstraße L27) und der ehemaligen Guts-
anlage südlich der Rotdornstraße. 
 
 
 

3.2 Bebauung und Nutzung 
 
Der Geltungsbereich ist bebaut. An der Rotdornstraße stehen in mindestens 2,1 m Abstand 
zur straßenseitigen Grundstücksgrenze eingeschossige Wohngebäude, Rotdornstraße 1, 4, 
6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17 und 21. Die Rotdornstraße 21 steht leer und ist in schlechtem 
Zustand. Das Wohngebäude Rotdornstraße 19 wurde abgebrochen; das Grundstück ist eine 
Baulücke, die entsprechend der Klarstellungssatzung wieder bebaut werden kann. Die bei-
den östlichen Grundstücke, die einzigen, die derzeit nicht zu Wohnzwecken genutzt werden, 
werden landwirtschaftlich genutzt (Technik, Lager, Dung, Mastrinder) 
Südlich der Wohngebäude stehen auf allen Grundstücken Nebengebäude, die teilweise 
deutlich außerhalb des klargestellten Bereiches liegen. 
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Abbildung 1: Luftbild mit Plangeltungsbereich Bebauungsplan und Klarstellungssatzung (gel-
ber Umring) (Kartengrundlage https://www.geoportal-mv.de/gaia/gaia.php, Abruf am 
03.10.2020) 

 
 
 
 

3.3 Erschließung 
 
Der Geltungsbereich wird durch die Straßen An der Chaussee (Landessstraße L27), Rot-
dornstraße und Schulweg von Westen, Norden und Osten erschlossen.  
In den vorhandenen Straßen liegen die Hauptversorgungsleitungen. Die Grundstücke des 
Plangeltungsbereichs sind an die Wasserversorgungsleitung in der Rotdornstraße ange-
schlossen. In den Straßen liegen TK-Linien der Deutschen Telekom AG. Im Nordwesten 
streift eine TK-Linie die Grünfläche. 
 
 
 

3.4 Natur und Umwelt  
 
Im Planbereich gibt es keine Schutzobjekte im Sinne des Naturschutzrechts. Im Südwesten 
tangiert das SPA „Recknitz- und Trebeltal mit Seitentälern und Feldmark“ den Plangeltungs-
bereich. Ca. 10 m entfernt vom Plangeltungsbereich (südwestlich der Landesstraße L27) be-
findet sich das LSG L66a „Trebeltal (Mecklenburgische Seenplatte)“. 
In den Gärten sind Gehölze vorhanden. Der Süden des Flurstücks 133 ist wie das Flurstück 
132 als Dauergrünland in Nutzung. Es gibt Kleitierhaltung und im Westen am Schulweg auch 
Landwirtschaft (Rinderhaltung). 
Das Plangebiet liegt in keinem Vogelrastgebiet, aber in Zone B, d. h. mittlerer bis hoher rela-
tiver Dichte des Vogelzuges über dem Land Mecklenburg-Vorpommern. 
Der Boden setzt sich aus grundwasserbestimmten und/oder staunassen Lehmen und Tiefen-
lehmen zusammen. 
„Das Flurstück 114 wird von einem verrohrten Gewässer II. Ordnung 223-40/51 begrenzt. 
Bei einer Bebauung dieses Flurstücks ist zwingend der Wasser- und Bodenverband „Trebel“ 

https://www.geoportal-mv.de/gaia/gaia.php
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zu beteiligen, da Mindestabstände zur Rohrleitung gewahrt werden müssen.“1 Der Wasser- 
und Bodenverband „Trebel“ hat in seiner Stellungnahme vom 21.06.2021 festgestellt, dass 
keine unterhaltpflichtigen Gewässer des Verbandes direkt berührt werden.  
 Das Plangebiet liegt nicht in einem Trinkwasserschutzgebiet, die Bauflächen sind keine ext-
remen Risikogebiete bezüglich Hochwasser. 
Im Planbereich sind keine Bau- und Bodendenkmale bekannt. 
 
 
 

3.5 Eigentumsverhältnisse 
 
Alle Flurstücke liegen im Privateigentum. 
 
 
 
 

4. Planungsbindungen 
4.1 Planungsrechtliche Ausgangssituation  
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 2 „Südlich Rotdornstraße“ liegt im Innenbe-
reich. Seit dem 20.10.2005 ist die Satzung über die Klarstellung der im Zusammenhang be-
bauten Ortsteile Medrow mit Ergänzung des Innenbereichs wirksam. 
 

 
Abbildung 2: Auszug aus der Satzung Medrow 
 
Hier wurde der Bereich südlich der Rotdornstraße mit Bautiefen zwischen 38 m im Westen 
und 40 m im Osten klargestellt. Im Südosten wurden Flächen entlang des Schulweges als 

 
1 Stellungnahme des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte vom 16.09.2021 
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Verbindung zwischen den Innenbereichsteilen als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft mit der Zweckbestimmung extensive 
Weidenwirtschaft bestimmt. Dadurch sollte gesichert werden, dann hier keine Bebauung er-
folgen kann. 
 
 

 

4.2 Landes- und Regionalplanung 
4.2.1 Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern 2016 
 
Im Landesraumentwicklungsprogramm Mecklenburg-Vorpommern wurde der Gemeinde 
Nossendorf keine zentralörtliche Funktion zugeordnet. Die Gemeinde liegt in einem ländli-
chen GestaltungsRaum und ist Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft. Teile der Gemeinde auch 
der Ortsteil Medrow liegen im Vorbehaltsgebiet Tourismus. Das Gemeindegebiet ist Vorbe-
haltsgebiete Naturschutz- und Landschaftspflege. 
Im Programmsatz 4.1 (5) heißt es: „In den Gemeinden sind die Innenentwicklungspotenziale 
sowie Möglichkeiten der Nachverdichtung vorrangig zu nutzen.“  
  
Laut der landesplanerischen Stellungnahme vom 28.06.2021 entspricht der Bebauungsplan 
den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und Landesplanung.  
 
 
4.2.2 Regionales Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seen-

platte 
 
Im Regionalen Raumentwicklungsprogramm Mecklenburgische Seenplatte wurde der Ge-
meinde Nossendorf keine zentralörtliche Funktion zugeordnet. Im Gemeindegebiet gibt es 
Vorbehaltsgebiete Naturschutz und Landschaftspflege sowie Vorbehaltsgebiet Kompensa-
tion und Entwicklung. Die Gemeinde liegt in einem Tourismusentwicklungsraum und Vorbe-
haltsgebiet Landwirtschaft. Die Gemeinde ist an das bedeutsame flächenerschließende Stra-
ßennetz und das regionalbedeutsame Radroutennetz angeschlossen. 
„Programmsatz 4.1(2) RREP MS zielt auf den Grundsatz Innen- vor Außenentwicklung ab. 
Dieser besagt, dass der Nutzung erschlossener Standortreserven, der Umnutzung, Erneue-
rung und Verdichtung bebauter Gebiete in der Regel der Vorrang vor der Ausweisung neuer 
Siedlungsflächen einzuräumen ist. 
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Abbildung 3: Auszug aus der Karte des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Mecklen-
burgische Seenplatte 
 
In den landesplanerischen Stellungnahmen vom 23.03.2021 und 28.06.2021 wird festge-
stellt, dass die gemeindliche Planung den Zielen und Grundsätzen der Raumordnung und 
Landesplanung entspricht. 
 
 
 

4.3 Flächennutzungsplan 
 
Die Gemeinde Nossendorf hat keinen Flächennutzungsplan und keinen Landschaftsplan.  
 
 
 
 

5. Plankonzept 
5.1 Ziele und Zwecke der Planung 
 
Planungsziel ist die Anpassung der baulichen Nutzbarkeit an die heutigen Bedürfnisse der 
Eigentümer. Die Bebauungstiefe auf den Grundstücken für Nebengebäude soll erweitert wer-
den.  
Im Gebiet soll eine geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung gewährleistet wer-
den.  
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5.2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 
 
Die Gemeinde Nossendorf hat keinen Flächennutzungsplan. Dieser ist nach Auffassung der 
Gemeinde nicht erforderlich. Der Bebauungsplan reicht aus, um die städtebauliche Entwick-
lung zu ordnen (selbstständiger Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 BauGB). In der 
Gemeinde gibt es nur eine geringen Bau- und Siedlungstätigkeit. 
Sowohl das konkrete Plangebiet als auch der Bestand der bebauten Strukturen der Ge-
meinde lassen kein dringendes Erfordernis eines Flächennutzungsplans erkennen. Der Be-
bauungsplan reicht aus, um die städtebauliche Entwicklung zu ordnen. Der Plan soll daher 
als selbstständiger Bebauungsplan gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 BauGB aufgestellt werden. Da-
für ist nicht erforderlich, dass der B-Plan das gesamte Gemeindegebiet oder zumindest die 
nach den Absichten der Gemeinde zur Bebauung vorgesehenen Flächen umfasst.  
Nossendorf stellt eine kleine dörfliche Gemeinde mit unbedeutender Bau- und Siedlungstä-
tigkeit dar. Zwar verfügt die Gemeinde augenscheinlich über einige Baulücken, dennoch ist 
die gemeindliche Fortentwicklung im Wesentlichen als abgeschlossen zu betrachten. Die 
Größe des Plangebietes (ca. 1,7ha) umfasst nur einen sehr kleinen Teil des Gemeindegebie-
tes (> 3.500ha) und ist überwiegend bereits bebaut. Die festgesetzte Art und das Maß der 
baulichen Nutzung lässt nur geringfügige Nebenanlagen zu und legalisiert bereits vorhan-
dene Nebengebäude. Die Hauptgebäude (Wohnen) sind bereits vorhanden.  
Gründe, dass die Planung mit der beabsichtigten städtebaulichen Entwicklung für das ge-
samte Gemeindegebiet nicht vereinbar sind oder diese deutlich erschweren würde, sind nicht 
ersichtlich – die geordnete städtebauliche Entwicklung ist nicht also gefährdet. 
Zurzeit wird durch die Gemeinde kein anderweitiges Planungserfordernis gesehen. Entwick-
lungsmöglichkeiten sind im Gemeinde-gebiet zwar grundsätzlich vorhanden; eine Umset-
zung ist aber derzeit mangels Bedarfs nicht beabsichtigt. Die Grundzüge der Bodenordnung 
werden nicht berührt, sodass es zu keinem Miss-verhältnis zwischen bebauter und unbebau-
ter Fläche kommt.  Negative Auswirkungen auf Landschaft, Erholung und Infrastruktur hat 
die Planung nicht. Planerische Konzepte gibt es mit Ausnahme dieses B-Planes nicht. Die 
Gemeinde befasst sich auch nicht mit weiteren B-Plänen, was gegebenenfalls gegen eine 
Entbehrlichkeit eines Flächennutzungsplanes sprechen könnte. Weder die Ab-stimmung mit 
den Nachbargemeinden noch die Ziele der Raum-ordnung erfordern einen Flächennutzungs-
plan. Städtebauliche Neuentwicklungen in einem Umfang, der eine weitere Bauleitplanung 
erforderlich werden lässt, sind innerhalb der Gemeinde Nossendorf nicht zu erwarten. Dar-
über hinaus entspricht dies auch nicht den Zielen der Raumordnung, die der Gemeinde 
keine Entwicklung über den Eigenbedarf hinaus zugestehen lässt. 
 
Die Aufstellung des Bebauungsplanes reicht somit aus, um die städtebauliche Entwicklung 
der Gemeinde Nossendorf zu ordnen. Die Aufstellung eines Flächennutzungsplanes ist nicht 
erforderlich; § 8 Abs 2 Satz 2 BauGB findet seine Anwendung (selbständiger Bebauungs-
plan). 
 
 
 

6. Planinhalt 
6.1 Nutzung der Baugrundstücke 
6.1.1 Art der Nutzung 
 
Es wird ein allgemeines Wohngebiet nach § 4 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) fest-
gesetzt.  
Die nach § 4 Abs. 3 BauGB ausnahmsweise zulässigen Nutzungen sind nicht Bestandteil 
des Bebauungsplanes. 
Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nach § 4 Abs. 3 Nr. 1, 2, 3 und 5 BauNVO sind 
wegen ihres möglichen Beeinträchtigungspotenzials für die Wohnnutzung hier 
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auszuschließen. Freigeräumte Bauflächen durch flächenintensive Gartenbaubetriebe wider-
sprechen dem städtebaulichen Ziel. Daher werden Gartenbaubetriebe ausgeschlossen. 
 
 
6.1.2 Maß der Nutzung 
 
Nach § 16 Abs. 3 BauNVO wird das Maß der baulichen Nutzung durch die Grundflächenzahl 
und die Zahl der Vollgeschosse festgesetzt. 
Die Grundflächenzahl liegt mit 0,3 unter der Obergrenze des § 17 BauNVO. Es wurde eine 
geringe bauliche Dichte festgesetzt. Mit der Begrenzung der Bodenversiegelung wird die Bo-
denschutzklausel (§ 1 a Abs. 1 BauGB) berücksichtigt. 
Es wird nur ein Vollgeschoss zugelassen, um dem Charakter des Gebietes und der Umge-
bungsbebauung gerecht zu werden. 
Die Tiefe der bebaubaren Fläche wird von 38-40 m in der Klarstellungssatzung auf 48 m für 
Nebengebäude erhöht. 
 
 
 

6.2 Verkehrsflächen 
 
Die Erschließung des Plangeltungsbereichs erfolgt über die tangierenden Straßen; im Wes-
ten die Landesstraße L27 An der Chaussee, im Norden die Rotdornstraße und im Osten 
Schulweg, zwei örtlich Straßen. 
 
 
 

6.3 Grünflächen 
 
Die private Grünfläche wird als Hausgarten genutzt. 
 
 

 
6.4 Flächen für die Landwirtschaft 
 
Am Rand der Bebauung wird Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt.  Die Fläche wird 
überlagert mit der Festsetzung zur Freihaltung von Bebauung gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 10 
BauGB, um die Errichtung von Gebäuden, die ansonsten im Außenbereich zulässig wären, 
im unmittelbaren Umfeld der Ortslage auszuschließen. 
 
 
 

6.5 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Natur und Landschaft  

 
Zum Schutz der Landschaft wurde festgesetzt, dass die unmittelbar an die Bebauung an-
grenzenden Flächen frei von Bebauung sind. 
 
 
 

6.5 Nachrichtlichen Übernahmen 
6.5.1 Landesstraße 
 
Der Geltungsbereich wird im Westen durch die Straße An der Chaussee (Landessstraße 
L27) begrenzt.  
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„Der Geltungsbereich grenzt rechtsseitig von ca. km 1.590 – km 1.670 im Abschnitt 220 an 
die L27 und befindet sich straßenrechtlich an der freien Strecke bei Medrow.“2 
Hier sind 20 m vom äußeren Fahrbahnrand von Bebauung freizuhalten. 
 
 
 

6.6 Hinweise 
6.6.1 Bodendenkmale 
 
Der Beginn von Erdarbeiten ist 4 Wochen vorher schriftlich und verbindlich der unteren 
Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege anzuzeigen. 
Wenn während der Erdarbeiten Bodenfunde (Urnenscherben, Steinsetzungen, Mauern, 
Mauerreste, Hölzer, Holzkonstruktionen, Bestattungen, Skelettreste, Münzen u. a.) oder auf-
fällige Bodenverfärbungen, insbesondere Brandstellen, entdeckt werden, sind diese gem. § 
11 Abs. 1 u. 2 des Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (DSchG 
M-V,  v. 6.1.1998, GVOBI. M-V Nr.1 1998, S. 12 ff., zuletzt geändert durch Artikel 10 des Ge-
setzes vom 12. Juli 2010 (GVOBI. M-V   S. 383, 392) unverzüglich der unteren Denkmal-
schutzbehörde anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht gem. § 11 Abs. 1 DSchG M-V für den 
Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer oder zufällige Zeugen, die den 
Wert des Gegenstandes erkennen. 
Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in unverändertem Zustand 
zu erhalten. Diese Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige. 
 

6.6.2 Deutsche Telekom AG 
 
Die Deutsche Telekom AG weist in ihrer Stellungnahme vom 09.06.2021 auf Telekommuni-
kationslinien in der Straßenräumen und im Bereich der Grünfläche hin. 
„Sollten die im Planbereich liegenden Telekommunikationslinien (TK-Linien) der Deutschen 
Telekom AG von den Baumaßnahmen berührt werden und müssen infolgedessen gesichert, 
verändert oder verlegt werden, bitten wir Sie, den Beginn der Baumaßnahmen so früh wie 
möglich, mindestens 6 Monate vor Baubeginn, schriftlich bei der deutschen Telekom Technik 
GmbH, T NL Ost, Rs. PTI 23, Am Rowaer Forst 1, 17094 Burg Stargard, anzuzeigen.“ 
 
 
6.6.3 Bodenschutz 
 
Der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte weist in seiner Stellungnahme vom 16.09.2021 
auf folgendes hin: 
„Nach § 4 Abs. 1 Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG) hat jeder, der auf dem Boden ein-
wirkt, sich so zu verhalten, dass keine schädlichen Bodenveränderungen hervorgerufen und 
somit die Vorschriften dieses Gesetzes eingehalten werden. Die Zielsetzungen und Grunds-
ätze des BBodSchG und des Landesbodenschutzgesetzes sind zu berücksichtigen. Insbe-
sondere bei bodenschädigenden Prozessen wie z.B. Bodenverdichtungen, Stoffeinträgen ist 
Vorsorge gegen das Entstehen von schädlichen Bodenveränderungen zu treffen. Bodenver-
dichtungen, Bodenvernässungen und Bodenverunreinigungen sind zu vermeiden. Das Bo-
dengefüge bzw. wichtige Bodenfunktionen sind bei einem möglichst geringen Flächenver-
brauch zu erhalten.“ 
 
 

  

 
2 Stellungnahme des Straßenbauamtes Neustrelitz vom 10.06.2021 
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6.6.4 Verkehr 
 
In der Stellungnahme der unteren Verkehrsbehörde vom 16.09.2021 wird auf folgendes hin-
gewiesen: 
„Bei Baumaßnahmen ist der Veranlasser verpflichtet, solche Technologien anzuwenden, mit 
denen für den Verkehrsablauf günstigste Lösung erzielt wird. Eine Gewährleistung des Anlie-
gerverkehrs, des Schülerverkehrs und der Rettungsfahrzeuge müssen gegeben sein. 
 
Der Verkehrsablauf und die Sicherheit im Straßenverkehr besitzen gegenüber den Baumaß-
nahmen, die zur Einschränkung bzw. zeitweiligen Aufhebungen der öffentlichen Nutzung von 
Straßen führen, den Vorrang. Die Grundsätze sind bereits in der Phase der Vorbereitung der 
Baumaßnahme zu beachten. 
 
Alle Baumaßnahmen bzw. Beeinträchtigungen, die den Straßenkörper mit seinen Nebenan-
lagen betreffen, sind mit dem zuständigen Straßenbaulastträger abzustimmen. 
 
Für eine notwendige Verkehrsraumeinschränkung ist zwei Wochen vor Beginn der Bauphase 
eine verkehrsrechtliche Anordnung gemäß § 45 Abs. 6 StVO bei der Verkehrsbehörde des 
Landkreises Mecklenburgische Seenplatte zur verkehrsrechtlichen Prüfung in 2-facher Form 
einzureichen.“ 
 
 
 
 

7. Auswirkungen der Planung 
7.1 Auswirkungen auf ausgeübte Nutzungen 
 
Der größte Teil des Plangeltungsbereichs gehört zum Innenbereich. Für diesen Teil ändert 
sich die ausgeübte Nutzung nicht. 
 
 

 
7.2 Verkehr 
 
Der Planbereich ist durch die Rotdornstraße erschlossen.  
 
 
 

7.3 Ver- und Entsorgung 
 
Trinkwasser 
Die Versorgungsleitungen liegen in der Rotdornstraße.  
 
Löschwasser 
Die Bemessung des Löschwasserbedarfs hat nach Arbeitsblatt W 405 des Deutschen Ver-
eins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) zu erfolgen. Für die bestehende Wohnbebauung 
werden 48 m³/h benötigt über einen Zeitraum von 2 h. 
Die Löschwassersicherung für den Ortsteil Medrow erfolgt über den Teich auf dem Flurstück 
69, der sich nordöstlich des Plangeltungsbereichs befindet. 
Der Feuerwehrbedarfsplan des Amtes Demmin-Land vom 21.09.2015 befindet sich derzeit in 
der Überarbeitung. Das Erfordernis, dass ausreichend Schlauchmaterial zur Verfügung ste-
hen muss und eine befestigte Zufahrt mit Saugstelle zu schaffen ist, wird entsprechend be-
wertet werden. 
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Bereits jetzt verfügt die Feuerwehr über ausreichend Schlauchlänge (ca. 900m), um die Ent-
fernung zwischen Löschteich und möglichem Brandort im Geltungsbereich des Bebauungs-
planes abzusichern. 
 
Regenwasser 
Das unverschmutzte Niederschlagswasser von den Dach- und Stellflächen wird vor Ort ver-
sickert bzw. verbraucht. Laut der Stellungnahme vom 1609.2021 der unteren Wasserbe-
hörde ergehen folgende Hinweise: 
„Das anfallende unverschmutzte Niederschlagswasser ist ortsnah (auf dem Grundstück) 
schadlos und ohne Beeinträchtigung Dritter über die belebte Bodenzone zu versickern, so-
weit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentliche noch wasserwirtschaftliche Be-
lange entgegenstehen (§ 55 WHG). Bedingung ist, dass dies die Abwassersatzung oder Bo-
denverhältnisse zulassen. Der Baugrund ist hinsichtlich seiner Versickerungsfähigkeit zu un-
tersuchen. Die ordnungsgemäße Niederschlagswasserentsorgung mittels Versickerungsfä-
higkeit zu untersuchen. Die ordnungsmäßige Niederschlagswasserentsorgung mittels Versi-
ckerung auf dem eigenen Grundstück ist entsprechend den allgemeinen anerkannten Regeln 
der Technik, hier DWA Regelwerk 138a, zu planen, zu bauen und zu betreiben. Es muss die 
ständige Funktionsfähigkeit gewährleistet werden. Soweit die gemeindliche Satzung eine ge-
nehmigungsfreie Versickerung gestaltet bzw. das gesammelte Niederschlagswasser zur 
Gartenbewässerung genutzt wird, ist dafür gemäß § 32 Abs. 4 LWaG M-V außerhalb von 
Wasserschutzgebieten keine wasserbehördliche Erlaubnis erforderlich. 
 
Sollte eine Versickerung mittels technischer Einrichtungen (wie Rigolen, Sickerschacht, Ver-
sickerungsdräne usw.) oder eine Einleitung in ein Oberflächengewässer erforderlich sein, ist 
eine wasserrechtliche Erlaubnis beim Landrat des LK Mecklenburgische Seenplatte als zu-
ständige Wasserbehörde unter Beachtung der Merkblätter M 153 oder A 102 der Deutschen 
Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) mit dem Bauantragsun-
terlagen zu beantragen. Mit dem Antrag sind die erforderlichen Angaben und Unterlagen zur 
Prüfung einzureichen (Baubeschreibung der Anlage, Bemessungsunterlagen usw.).“ 
 
Abwasser 
Die Abwasserentsorgung erfolgt dezentral. 
 
Abfallentsorgung 
Seit dem 01.01.2019 ist die Satzung des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte über die 
Abfallentsorgung (Abfallwirtschaftssatzung –AwS) in Kraft. Es besteht Anschluss- und Benut-
zungszwang. Die Überlassung der Abfälle erfolgt gemäß § 6 Abfallwirtschaftssatzung des 
Landkreises Mecklenburgische Seenplatte. Da die Entsorgungsfahrzeuge die Privatstraße 
nicht befahren, sind die Müllbehälter laut Satzung zur Abfuhr am Straßenrand der Oststraße 
bereit zu stellen. 
Folgende fachtechnische Hinweise gehen aus der Stellungnahme des Landkreises Mecklen-
burgische Seenplatte vom 16.09.2021 hervor: 
„Die Verwertung bzw. Beseitigung von Abfällen hat entsprechend der Vorschriften des Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und des Abfallwirtschaftsgesetzes für Mecklenburg-Vorpom-
mern (ABfWG M-V) und der auf Grund dieser Gesetze erlassenen Rechtsverordnung zu er-
folgen. 
 
Stromversorgung 
Die Versorgungsleitungen liegen in der Rotdornstraße.  
 
Telekommunikation 
Die Versorgungsleitungen liegen in der Rotdornstraße.  
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7.4 Natur und Umwelt  
 
Es erfolgt kein Eingriff im naturschutzrechtlichen Sinn.  
 
 

 
7.5 Bodenordnende Maßnahmen 
 
Durch den Bebauungsplan Nr. 2 werden keine Maßnahmen zur Bodenordnung gemäß § 45 
ff. BauGB erforderlich.  
 
 
 

7.6 Kosten und Finanzierung 
 
Die Kosten für die Planung und Erschließung sowie für sonstige damit im Zusammenhang 
stehende Aufwendungen werden von der Gemeinde getragen.  
 
 
 

 

8. Flächenverteilung 
 
Tabelle 1: Flächenbilanz 

Nutzung Flächengröße Anteil an Gesamtfläche 

Allgemeines Wohngebiet 13.433 m² 77,0 % 

Grünflächen 1.422 m² 8,1 % 

Flächen für die Landwirtschaft 2.594 m² 14,9 %  

Gesamt 17.449 m² 100 % 

 

 

 

Nossendorf, ……………… 
 
 
 
Der Bürgermeister     Siegel 
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